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Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

betreffend den Bericht des Bundesministers für 
soziale Verwaltung über die Tätigkeit der 
Arbeitsinspektion auf dem Gebiet des Bundes­
bedienstetenschutzes im Jahre 1980 (111-125· 

der Beilagen) 

Gemäß § 9 des Bundesbediensteten-Schutzgeset­
zes haben die Arbeitsinspektorate zu Jahresbeginn 
dem Bundesminister für soziale Verwaltung Bericht 
über ihre Tätigkeit und ihre Wahrnehmungen im 
vorangegangenen Jahr auf dem Gebiet des 
Bedienstetenschutzes zu erstatten. Diese Berichte 

. sind vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
zusammenzufassen und dem Nationalrat vorzule­
gen. Dem Bericht ist eine Dringlichkeitsreihung der 
auf Grund der Beanstandungen zu treffenden 
Maßnahmen anzuschließen. 

Dem Bericht ist zu entnehmen, daß im Jahre . 
1980 der Anteil der inspizierten Dienststellen auf 
24,5% der vorgemerkten Dienststellen gestiegen ist, 
und da Doppelinspektionen weitgehend vermieden 
wurden, sind seit Inkrafttreten des Bundesbedien­
steten-Schutzgesetzes 40% der Dienststellen von 
der Arbeitsinspektion überprüft worden. 

Am Ende des Jahres 1980 waren der Arbeitsin­
spektion 3145 (Vorjahr: 3285) Dienststellen vor­
gemerkt, auf die das Bundesbediensteten-Schutzge­
setz anzuwenden war. In den 772 . (Vorjahr: 347) , 
von der Arbeitsinspektion besuchten Dienststellen 
waren insgesamt 35 107 (Vorjahr: 12023) Bedien­
stete beschäftigt. Bei diesen Besichtigungen wurden 
insgesamt 4140 (Vorjahr: 1411) Beanstandungen 
vorgenommen. (Gleichartige Beanstandungen in 
einer Dienststelle wurden zumeist in einem Punkt 
zusammengefaßt und geringfügige Mängel wurden 
nicht angeführt, sodaß die Gesamtzahl der Bean­
standungen größer ist.) 

Die Arbeitsinspektorate erhielten im Jahre 1980 
von insgesamt 2 116 (Vorjahr: 2995) Unfällen 
Bediensteter des Bundes Kenntnis, die Zahl der 

Hesoun 

Berichterstatter 

Todesfälle belief sich wie im Vorjahr auf 12. Hie­
von ereigneten sich 591 (Vorjahr: 913) Unfälle mit 
6 (Vorjahr: 6) Toten außerhalb der Dienststelle 
und standen nicht im Zusammenhang mit der 
Dienstverrichtung. Die oben erwähnte Verpflich­
tung, auf Grund der Beanstandungen eine Dring­
lichkeitsreihung zu erstellen, erfolgte nach drei 
Dringlichkeitsstufen. Als besonders dringende 
Maßnahmen werden im Bericht angeführt: 

"Schutzmaßnahmen gegen eine Gefährdung 
durch elektrischen Strom; Anbringung yon Schutz­
einrichtungen an Betriebseinrichtungen und 
Betriebsmitteln; Sicherung von Arbeitsstellen, Ver­
kehrswegen ua. gegen die Gefahr von Absturz von 
Menschen und Material; Sicherung der Benützbar­
keit der Verkehrswege und Fluchtwege, insbeson­
dere aus Bereichen, in denen Brandgefahr besteht; 
Brandschutzmaßnahmen; Schutzmaßnahmen ge­
gen Gefährdung durch gesundheitsschädliche Ein­
wirkungen, wie Einwirkung-von gesundheitsschäd­
lichen Stoffen; gesundheitsschädlichen Strahlenein­
wirkungen; Lärm, Staub und Erschütterungen." 

Weiters enthält der Bericht eine konkrete Dring­
lichkeitsreihung gegliedert nach Ressorts. 

Der AussC;huß für soziale Verwaltung hat in sei­
ner Sitzung am 23. April 1982 dengegenständli­
chen Bericht in Verhandlung genommen. Nach 
einer Debatte, an der sich die Abgeordneten 
Dr. Sc h w i m m e rund Dr. Fe urs te i n sowie 
der Bundesminister für soziale Verwaltung D a I -
I i n ger beteiligten, wurde einstimmig beschlos­
sen, dem Nationalrat die Kenntnisnahme des 
gegenständlichen Berichtes zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle den Bericht des Bundesministers 
für soziale Verwaltung über die Tätigkeit der 
Arbeitsinspektion auf dem Gebiet des Bundesbe­
dienstetenschutzes im Jahre 1980 (III-125 der Bei­
lagen) zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 1982 04 23 

Maria Metzker 

Obmann 
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